Muster einer Fürsorgevereinbarung - kein Copyright

Die Fürsorgevereinbarung

Zwischen der Geschäftsleitung der Firma ...................... und dem Betriebsrat wird gemäß 
§87 Abs. 1 Ziffer 1 Betriebsverfassungsgesetz von 1972 nachfolgende Fürsorgevereinbarung abgeschlossen:

§ 1: Geltungsbereich

Diese Fürsorgevereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Firma ........

§ 2: Ziel der Betriebsvereinbarung

Ziel der Betriebsvereinbarung ist es, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, den Suchtmittelmissbrauch zu thematisieren, den Gefährdeten und abhängig Kranken ein rechtzeitiges Hilfsangebot zu unterbreiten. Hilfe soll auch denen angeboten werden, die unter süchtigem Verhalten, z.B. Essstörungen, Spiel-, Arbeits- und Nikotinsucht leiden.

Diese Betriebsvereinbarung sichert die Gleichbehandlung aller Betroffenen und will allen Beteiligten eine durchschaubare Richtlinie an die Hand geben.

§ 3: Gebrauch von Suchtmitteln

Für den allgemeinen Genuss von Alkohol gelten die Grundsätze der BGV A1 §15 Absatz 2 und 3, wonach Versicherte sich nicht durch Alkoholgenuss in einen Zustand versetzen dürfen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können, und wonach Versicherte, die infolge Genusses von Alkohol oder anderer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit Arbeiten nicht beschäftigt werden dürfen.

- Die Einnahme von Medikamenten - insbesondere Schmerzmittel mit Suchtsubstanzen, Schlafmittel, Psychopharmaka und Appetitzügler - sollte nur in Absprache mit dem Betriebsarzt erfolgen. Diese Arzneimittel können wegen ihrer stimmungs- und reaktionsverändernden Substanzen erhebliche Unfallgefahren auslösen.

§ 4: Alkohol- und Drogenverbot
Der Genuss von Alkohol ist auf dem Betriebsgelände verboten. Darüber hinaus dürfen sich Mitarbeiter auch außerhalb des Betriebsgeländes nicht durch den Genuss von Alkohol vor und während der Arbeitszeiten in einen Zustand bringen, der sie während der Arbeit selbst oder andere gefährdet. Der Verkauf von Alkohol auf dem Betriebsgelände ist verboten.
Drogen und Medikamente

Die Einnahme von Drogen und die missbräuchliche Einnahme von Medikamenten ist auf dem Betriebsgelände verboten. Darüber hinaus dürfen sich Mitarbeiter nicht durch den Genuss von Drogen und Medikamenten vor und während der Arbeitszeiten in einen Zustand bringen, der sie während der Arbeit selbst oder andere gefährdet. Der Verkauf von Drogen und Medikamenten auf dem Betriebsgelände ist ebenfalls verboten.

§ 5: Vorgehensweise bei Missbrauch 
Alle Mitarbeiter mit Vorgesetztenfunktion haben auf die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu achten. Stellen sie bei einem Mitarbeiter ein aufgrund typischer Anzeichen auffälliges Verhalten fest, das Anlass zu der Annahme von Alkohol- oder sonstiger Rauschmittelbeeinflussung gibt, weisen sie den Mitarbeiter an, vorläufig die Arbeit einzustellen, bis geklärt ist, ob seine weitere betriebliche Tätigkeit verantwortet werden kann.
Zur Ermittlung, ob der betroffene Mitarbeiter seine betriebliche Tätigkeit fortsetzen kann oder dieses alkoholbedingt oder wegen Einflusses anderer Rauschmittel nicht vertretbar ist, muss ein weiterer geeigneter Mitarbeiter (Vorgesetzter oder Betriebsrat) zugezogen werden. 

Gibt der betroffene Mitarbeiter Alkohol- bzw. Rauschmittelbeeinflussung zu, entscheidet der Vorgesetzte, dass die betriebliche Tätigkeit eingestellt wird. Bestreitet der betroffene Mitarbeiter eine Alkoholbeeinflussung, hat er die Möglichkeit, den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung dadurch zu widerlegen (nur freiwillig), dass er sich der Überprüfung durch ein Alkoholmessverfahren unterzieht. Zu diesem Zweck ist bei der Betriebsleitung ein jederzeit zugänglicher Alkoholtester hinterlegt.

Bestreitet der Betriebsangehörige einen Konsum sonstiger berauschender Mittel (Medikamente, Drogen, Lösungsmittel u.ä.), hat er die Möglichkeit, den Verdacht auf solche Beeinflussungen dadurch zu widerlegen, dass er sich der Überprüfung durch einen Arzt (Betriebsarzt, Krankenhaus) unterzieht.

Verweigert der betroffene Mitarbeiter trotz begründetem Verdacht die Alkoholmessung bzw. das Aufsuchen eines Arztes, ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, dem betroffenen Mitarbeiter eine weitere betriebliche Arbeit zu untersagen.

Darf der betroffene Mitarbeiter seine betriebliche Tätigkeit wegen Rauschmittelbeeinflussung nicht fortsetzen, hat sein Vorgesetzter dafür zu sorgen, dass er umgehend das Betriebsgelände verlässt. Muss nach dem Verhalten des Mitarbeiters angenommen werden, dass er auf dem Heimweg sich oder andere gefährdet, veranlasst der Vorgesetzte die Beförderung zu seiner Wohnung.

Für die entfallene Arbeitszeit wird kein Lohn/Gehalt gezahlt. 

Die durch die Heimfahrt dem Betrieb entstandenen Kosten hat der Betriebsangehörige zu tragen.

Der Vorgesetzte teilt der für die Abrechnung zuständigen betrieblichen Stelle das Erforderliche mit.

§ 6: Interventionskette

Stellt ein Vorgesetzter bei einem seiner Mitarbeiter Leistungsstörungen und/oder betriebliches Fehlverhalten fest und hat er den Verdacht, dass die Störungen und/oder das Fehlverhalten mit dem Konsum von Suchtmitteln in Zusammenhang stehen, so führt er - nach Beratung mit dem Interventionsteam - mit dem betreffenden Mitarbeiter ein persönliches Gespräch. Das Gespräch sollte sachlich und offen geführt werden.

Dieses erste und etwaige weitere Gespräche haben drei Zielrichtungen:

1. Es muss dem Mitarbeiter klar werden, welche beobachtbaren und nachweisbaren Störungen und welches Fehlverhalten beanstandet werden.

2. Bei dem Mitarbeiter soll die Bereitschaft gefördert werden, sich einem betrieblichen Fachmann anzuvertrauen, um sich über dessen Vermittlung einer externen Selbsthilfegruppe anzuschließen oder sich einer ambulanten oder stationären Behandlung zu unterziehen.

3. Der Mitarbeiter muss wissen, dass ihm einerseits Hilfe vermittelt werden soll und die Verantwortlichen verständnisvoll auf ihn einzugehen bereit sind, dass aber andererseits das Unternehmen die Vernachlässigung von Pflichten grundsätzlich nicht dulden kann und die Erkrankung keinen Freibrief darstellt, der auch auf längere Sicht vor arbeitsrechtlichen Maßnahmen schützt. Wo Belange der Sicherheit berührt werden, ist sofortiges Handeln ohnehin erforderlich.

Die Interventionskette umfasst eine Reihe von schrittweise aufeinander abgestimmten Gesprächen und Maßnahmen. Dieses Vorgehen soll einen zunehmend stärkeren Druck auf die Alkoholgefährdeten bzw. -kranken bewirken.

1. Stufe


Fortsetzung Interventionskette
2. Stufe


3. Stufe


Fortsetzung Interventionskette

4. Stufe


Die Zeiträume zwischen den Gesprächen sollten stets dem individuellen Fall Rechnung tragen

§ 7: Interventionsteam

Das Interventionsteam setzt sich zusammen aus Personalabteilung, Betriebsrat, dem Vorgesetzten des Betroffenen und Suchtberater. Bei Bedarf kann das Interventionsteam durch Sicherheitsfachkräfte, Schwerbehindertenvertrauensleute, Betriebsarzt, Angehörige des betroffenen Mitarbeiters u.a. ergänzt werden.

Aufgaben des Interventionsteams:

· Abstimmung personeller Maßnahmen

· Abstimmung von Hilfsangeboten

· Wiedereingliederung/Arbeitsplatzbesetzung nach Hilfsmaßnahmen

· Weitere Maßnahmen nach einem Rückfall

§ 8: Rückfall

Bei Rückfällen nach einer Behandlung oder nach sonstigen Hilfsmaßnahmen kann grundsätzlich unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und in Absprache mit den bisher im Verlauf der Interventionskette Beteiligten entschieden werden, bei welchen Maßnahmen innerhalb der Interventionskette wieder angesetzt wird und wie weiter verfahren werden soll.
§ 9: Wiedereingliederung

Können betroffene Mitarbeiter/innen binnen eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung oder Aufhebung durch den Arbeitgeber) zu einer abstinenten Lebensweise finden, wobei dies durch eine ärztliche Untersuchung nachgewiesen werden muss, verpflichtet sich der Arbeitgeber einen neuen Arbeitsvertrag anzubieten.
Voraussetzung ist eine freie, den Kenntnissen und Fähigkeiten des/der Mitarbeiters/in entsprechende Stelle, wobei auch eine Stelle mit minderen Qualifizierungsanforderungen angeboten werden kann.

Bei Wiedereinstellung wird die bisherige Zeit der Betriebszugehörigkeit mit den daraus resultierenden Rechten angerechnet.

§ 10: Arbeitskreis Sucht

Zur praktischen Umsetzung der Grundsätze dieser Fürsorgevereinbarung wird ein Arbeitskreis installiert. Dieser wird besetzt mit Vertretern der GL, PL, BR, Werksärztlicher Dienst, Sicherheitsfachkräften, Schwerbehindertenvertrauensleuten, Ausbildungsleitern und Ansprechpartner Sucht
Aufgaben des Arbeitskreises Sucht:

· Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen

· Auswahl und Einsatz von Ansprechpartnern Sucht
· Erarbeitung von Strategien zur Information

· Einrichtung einer innerbetrieblichen Anlaufstelle

§ 11: Betrieblicher Ansprechpartner Sucht (BAS)
Der Ansprechpartner Sucht nimmt die Aufgaben der Beratung, Betreuung und Nachsorge suchtgefährdeter und suchtkranker Mitarbeiter wahr.

Dazu gehören u.a.:

· Herstellen des Erstkontaktes

· Problemklärung hinsichtlich einer Suchtgefährdung bzw. Suchterkrankung

· Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen, Personalabteilung, Mitarbeitervertretungen, Ärzten und Angehörigen

· Förderung der Krankheitseinsicht

· Motivation für therapeutische Maßnahmen

· Kontakte und Vermittlung ggf. Begleitung zu Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und Ärzten sowie Kliniken

· Fortlaufender Kontakt während der ambulanten bzw. stationären Behandlung

· Hilfe bei der Wiedereingliederung am Arbeitsplatz nach erfolgter Behandlung

· Der Ansprechpartner Sucht nimmt an Arbeitskreisen teil.
Der Einsatz als ehrenamtlicher Ansprechpartner Sucht ist jederzeit ohne Nachteile für den Mitarbeiter widerrufbar. Die mit der Ausbildung verbundenen Kosten werden übernommen.
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Die Ansprechpartner Sucht unterliegen der Schweigepflicht.

Inhalte und Informationen über Hilfsgespräche dürfen grundsätzlich nur mit Einverständnis der Betroffenen weitergegeben werden (§ 203 StGB).

Der Ansprechpartner Sucht wird für seine Tätigkeit von seiner Arbeit freigestellt. 
Der Ansprechpartner Sucht erhält ein Mobiltelefon. Ein Rufnummernnachweis wird nicht geführt.
Die Freistellung erfolgt nach den betrieblichen Belangen. Für Mehrarbeitsstunden erhält der Ansprechpartner Sucht einen entsprechenden Freizeitausgleich.
Notwendig werdende Fahrten mit dem eigenen PKW werden gemäß der betriebsüblichen Reisekostenregelung erstattet. 

Die Personalabteilung ist erforderlichenfalls bei der Beschaffung eines Raumes behilflich, in dem vertrauliche Gespräche geführt werden können.
Die Suchtberater übernehmen keine Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich der Führungskräfte fallen. Personalgespräche, das Einschreiten bei Gefährdung der Arbeitssicherheit oder andere Formen der Wahrnehmung von Führungsverantwortung bleiben in der Verantwortung der jeweiligen Führungskraft.
§ 12 Schulungsmaßnahmen 
Alle Mitarbeiter mit Vorgesetztenfunktion sowie Betriebsräte, Schwerbehindertenvertrauensleute, Jugendvertreter, Sicherheitsbeauftragte werden systematisch über den Suchtmittelmissbrauch, über seine Folgen, z. B. Abhängigkeit von Alkohol oder Medikamenten, und über Formen süchtigen Verhaltens geschult. Die Schulungen und Unterweisungen werden von externen Fachleuten durchgeführt.

Im Einzelnen zu regeln sind:

· Art und Umfang der Schulungen und Unterweisungen

· Häufigkeit der Schulungen und Unterweisungen

Mit Inkrafttreten dieser Betriebsvereinbarung beginnen die Schulungen.
§ 13 Geltungsdauer

§ 14 Fürsorgepflicht

Diese Betriebsvereinbarung entbindet den jeweiligen Vorgesetzten nicht von seiner Fürsorgepflicht.

Notizen:
Vorgesetzter stellt Problemverhalten fest





Interventionsteam �wird informiert





Entscheidung, ob sofortige Maßnahmen gemäß den Vorschriften der BG erforderlich sind. Weitere Vorgehensweise wird abgestimmt.





1. Problemgespräch


Aufzeigen von Fehlleistung/Fehlverhalten.


Versetzung gemäß Vorschriften der BG.


Ankündigung arbeitsrechtlicher Maßnahmen �bei erneutem Fehlverhalten.


Hilfsangebot unterbreiten.





Vorgesetzter stellt weiteres Problemverhalten fest





Interventionsteam �wird informiert





Weitere Vorgehensweise wird abgestimmt.





2. Problemgespräch


Aufzeigen von Fehlleistung/Fehlverhalten.


Durchführung arbeitsrechtlicher Maßnahmen.


Ankündigung arbeitsrechtlicher Maßnahmen �bei erneutem Fehlverhalten.


Hilfsangebot unterbreiten.





Vorgesetzter stellt weiteres Problemverhalten fest





Interventionsteam �wird informiert





Weitere Vorgehensweise wird abgestimmt.





3. Problemgespräch


Aufzeigen von Fehlleistung/Fehlverhalten.


Durchführung arbeitsrechtlicher Maßnahmen.


Ankündigung arbeitsrechtlicher Maßnahmen �bei erneutem Fehlverhalten.


Hilfsangebot unterbreiten.





Vorgesetzter stellt weiteres Problemverhalten fest





Interventionsteam �wird informiert





Weitere Vorgehensweise wird abgestimmt.





4. Problemgespräch


Aufzeigen von Fehlleistung/Fehlverhalten.


Verhaltensbedingte Kündigung des Arbeitsverhältnisses.


Eventuell Wiedereinstellungszusage nach Durchführung einer Behandlung.
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